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64. Deutscher Verkehrsgerichtstag   28. bis 30. Januar 2026 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis II 
 
Alkoholisiert auf Fahrrädern und Pedelecs 
 

 
Im Interesse des Ziels der „Vision Zero“ weist der Arbeitskreis darauf hin, dass das Führen 
aller Fahrzeuge im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss Gefahren für die Verkehrssicher-
heit birgt. Die gestiegenen Unfallzahlen und Mitteilungen aus Kliniken bei deutlicher Zu-
nahme des Radverkehrs geben Anlass, sich nach dem 53. Verkehrsgerichtstag im Jahr 
2015 erneut an den Gesetzgeber zu wenden. Dazu empfiehlt der Arbeitskreis: 

1. Es soll ein Bußgeldtatbestand eingeführt werden, mit welchem das Führen eines Fahr-
rades / Pedelecs unter dem Einfluss einer bestimmten Alkoholmenge als Ordnungswid-
rigkeit sanktioniert wird. 

2. Im Lichte der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse soll der Alkoholgrenzwert 
in diesem neuen Bußgeldtatbestand bei 1,1 Promille Blutalkohol bzw. 0,55 mg/l Atemal-
kohol liegen. 

3. Der Arbeitskreis empfiehlt für den neuen Bußgeldtatbestand beim Erstverstoß eine mit 
einem Punkt bewehrte Regelgeldbuße in Höhe von 250 Euro.  

4. Der Arbeitskreis weist darauf hin, dass die wiederholte Verwirklichung des neuen Buß-
geldtatbestandes entsprechend dem geltenden Recht die Anordnung einer medizinisch-
psychologischen Untersuchung (MPU) nach sich zieht. Der Arbeitskreis empfiehlt, hier-
von keine Ausnahmeregelung einzuführen. 

5. Die Verkehrssicherheitsforschung wird gebeten, sich verstärkt der Frage zuzuwenden, 
ob bei Pedelecs, insbesondere bei schweren Pedelecs (z.B. Lastenfahrräder), stren-
gere Alkoholgrenzwerte geboten sind. 

6. Alle Träger der Verkehrssicherheitsarbeit werden aufgefordert, verstärkt und dauerhaft 
über die Wirkungen von Alkohol im Straßenverkehr und über die entsprechenden 
Rechtsfolgen aufzuklären.  

7. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, entsprechende Mittel für Forschung und Prävention 
zur Verfügung zu stellen.  

8. Die strengeren Alkoholgrenzwerte für E-Scooter bedürfen derzeit keiner Abänderung.  

 


